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Widerspruch gegen Anordnungder Radwegbenutzungspflicht in der Sternbergstraße/Alfons-Auer-StraßeKreuzung
Furtmayrstraße(a), in der Alfons-Auer-StraßeKreuzungHermann-Geib-Straße(b), BajuwarenstraßezwischenEin-
mündungSchwabenstraßeundEinmündungBenzstraße(c),GalgenbergstraßezwischenEinmündungAlbertus-Magnus-
Straßeund KreuzungBischof-Konrad-Straße/Haydnstraße(d) und in der Galgenbergstraßean der KreuzungFurt-
mayrstraßeRichtungNordenauf der rechtenSeite(e)

SehrgeehrteDamenundHerren!

Auf meinenhäufigenWegenzwischenmeinerWohnung(Obermünsterstraße),derWohnungmeinerFreundin(Benz-
straße)undderUniversität(ich bin Student)befahreich mit demFahrradregelmäßigdie Sternbergstraße,dieAlfons-
Auer-Straße,die BajuwarenstraßezwischenEinmündungSchwabenstraßeundEinmündungBenzstraßeunddie Gal-
genbergstraße.Die hier vorgenommeneAnordnungderRadwegbenutzungspflichtist für mich nicht nachvollziehbar
undich legehiermitWiderspruchdagegenein.

Begründung

Im Zugeder 24. Verordnungzur ÄnderungstraßenverkehrsrechtlicherVorschriftentratenzum1. Oktober1998Än-
derungenderStraßenverkehrsordnung(StVO) bzgl.derBenutzungspflichtvonRadwegen(§ 2, Abs.4) in Kraft. Nun-
mehrsind nur nochsolcheRadwege benutzungspflichtig,die durchZeichen237, 240 oder241 als solchegekenn-
zeichnetsind.Zugleichwurdendie entsprechendenVerwaltungsvorschriften(VwV-StVO) dahingehendgeändertund
ergänzt,daßnur nochunterdefiniertenVoraussetzungenRadwegealsbenutzungspflichtigbeschildertwerdendürfen.
Als zwingendeVoraussetzungenwerdenbenannt(VwV-StVO zu § 2, Abs. 4, Satz2), daßdie Benutzungspflichtaus
Verkehrssicherheitsgründenim Einzelfallerforderlichundverhältnismäßigist unddieBenutzungdesRadwegesnach
derBeschaffenheitunddemZustandzumutbarsowie dieLinienführungeindeutig,stetigundsicherist.

Die Frageder Erforderlichkeitvon AnordnungendurchVerkehrszeichenwird weiterhinin den§§ 39 und 45 StVO
deutlichgeregelt. Soheißtesin § 39, Abs. 1: „AngesichtsderallenVerkehrsteilnehmernobliegendenVerpflichtung,
die allgemeinenundbesonderenVerhaltensvorschriftendieserVerordnungeigenverantwortlichzu beachten,werden
örtlicheAnordnungendurchVerkehrszeichennurdortgetroffen,wodiesaufgrundderbesonderenUmständezwingend
gebotenist.“ Als Begründungfür dieseRegelungwird angeführt,„daßeineeffektive Reduzierungder Verkehrszei-
chenbeschilderungvor allemausGründenderVerkehrssicherheitdringenderforderlichsei.“ 1

In § 45 Abs. 9 StVO heißtes unteranderem:„Verkehrszeichenund Verkehrseinrichtungensind nur dort anzuord-
nen,wo diesaufgrundder besonderenUmständezwingendgebotenist. InsbesondereBeschränkungenund Verbote
desfließendenVerkehrsdürfennur angeordnetwerden,wennaufgrundder besonderenörtlichenVerhältnisseeine
Gefahrenlagebesteht,die dasallgemeineRisiko einerBeeinträchtigungderin denvorstehendenAbsätzengenannten
Rechtsgütererheblichübersteigt.“In derBegründungfür dieseRegelungheißtes:„NebenderÄnderungdes§ 39 be-
darf esaucheinerkorrospondierendenErgänzungdes§ 45 durcheinenneuenAbsatz9. Auf dieBegründungzu § 39
Abs.01und§ 43Abs.1 Satz2 (neu)[Anm. „§ 39Abs.1 gilt entsprechend.“]wird verwiesen.Währenddiegenannten
Normenan die Verkehrsteilnehmeradressiertsind, verpflichtetder neueAbsatz9 von § 45 StVO die zuständigen
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Behörden,bei derAnordnungvon VerkehrszeichenundVerkehrseinrichtungenrestriktiv zu verfahrenundstetsnach
pflichtgemäßemErmessenzu prüfen,ob dievorgeseheneRegelungdurchVerkehrszeichenund/oderVerkehrseinrich-
tungendeshalbzwingenderforderlichist, weil die allgemeinenundbesonderenVerhaltensregelnderVerordnungfür
einensicherenundgeordnetenVerkehrsablaufnichtausreichen.“2

DiesenAnforderungenwerdendieo.g.Radwegein derSternbergstraße,derAlfons-Auer-Straße,derBajuwarenstraße
undin derGalgenbergstraßenicht gerecht.Diesstellt sichim Einzelnenwie folgt dar:

(a) Sternbergstraße/Alfons-Auer-StraßeKreuzungFurtmayrstraße

DerRadweg existiert dortaufbeidenSeitennurim BereichderKreuzung,d.h.erbeginntetwa10m vor derKreuzung
(und ist dort benutzungspflichtigbeschildert),gehtüberin eineRadwegeführungüberdie Kreuzungundendetdort
nachwenigenMeternwieder.

Aus mehrerenUntersuchungenzum ThemaRadwegsicherheit([1], [2], [3], um nur einigeherauszugreifen)ist be-
kannt,daßRadwegeundderenBenutzunganKnotenpunkt(wie z.B. Kreuzungen)dasUnfallrisiko für die Radfahrer,
aberauchfür andereVerkehrsteilnehmerdeutlicherhöhen(um das1,5-fachebis 6-fache).EntgegenfrüherenVermu-
tungenist auchdie Unfallschwereauf Radwegennicht geringerals auf StraßenohneRadverkehrsanlagen([4],[3]).
ErschwerendkommtaufdemRadweg RichtungNorden(d.h.RichtungSternbergstraße,südlichausderAlfons-Auer-
Straßekommend)nochhinzu,daßdieRadfahrerdortamEndedesRadwegesdurchdieFahrbahnmarkierungim Auf-
klappbereichderTürenderdortparkendenKfz geführtwerden.Der in derRechtssprechung3 dortgeforderteundvom
Bundesministeriumfür Verkehrempfohlene4 Mindestabstandzu Längsparkernvon 1.00m ist alsRadfahrerdadurch
nichteinzuhalten.

Somitverbietendie VwV zu § 2 StVO undder§ 45 StVO eineAnordnungderRadwegebenutzungspflichtandieser
Stelle,daausVerkehrssicherheitsgründeneineAnordnungderRadwegbenutzungspflichtnicht nur nicht erforderlich
ist, sondernsogardie Verkehrssicherheitunterder BenutzungdieserRadwege anstattder Fahrbahnleidet. Ich kann
dasausmeinerErfahrungnachvollziehen:Mir wird an diesenStellenbei BenutzungdesRadwegesregelmäßigder
Vorrangdurchrechts-und linksabbiegendeKfz genommen;weigereich mich, dendurchdie Abfahrt amRadwegen-
de in der SternbergstraßeRichtungNordenvorgegebenenAbstandvon wenigerals 50 cm zu denparkendenAutos
einzuhalten,sondernhaltestattdesseneinenausreichendenSicherheitsabstand(sieheoben),sowerdeich dortdeshalb
regelmäßigdurchdieFahrernachfolgenderKfz angehuptundrüdebeschipft,abundzusogarabgedrängtundzueiner
Vollbremsunggezwungen.DieseProblemesind mir an StraßenohnebenutzungspflichtigeRadverkehrsanlagen,wo
ich dieFahrbahnbenutze,praktischunbekannt,auchandereKonflikteerlebeich dortdeutlichseltener.

SelbstwennVerkehrssicherheitsgründefür eineAnordnungderRadwegbenutzungspflichtsprechenwürden,sowäre
siedennochandieserStellenicht zulässig,dadieVwV zu § 2 StVO Absatz4 Satz2 unter2. (b) iii. fordert,daß„die
Linienführungim StreckenverlaufunddieRadwegeführunganKreuzungenundEinmündungen[. . . ] im Verlaufstetig
undinsbesondereanKreuzungen[. . . ] sichergestaltetsind.“ DieseRegelungwurdeeingeführt,dasicherwiesenhat,
daßdieStellen,andenenderRadverkehrvonderFahrbahnaufdieRadverkehrsanlagebzw. vonderRadverkehrsanlage
auf die Fahrbahngeführtwird, Unfallschwerpunktedarstellen([5]). Eine Radverkehrsanlange,die lediglich für die
DauereinerKreuzungauf einerStreckevon deutlichunter100m existiert, bietetkeinenstetigenVerlauf undsomit
darfdortauchkeineBenutzungspflichtangeordnetwerden.

(b) Alfons-Auer-StraßeKreuzungHermann-Geib-Straße

Der Radweg existiert dort auf beidenSeitennur im Bereichder Kreuzung,d.h.er beginnt etwa15 m vor der Kreu-
zung(und ist dort benutzungspflichtigbeschildert),gehtüberin einestarkverschwenkteRadwegeführungüberdie
Kreuzungundwird dortnachwenigenMeternin Form einesca.60 cm breitenFahrstreifenswiederaufdie Fahrbahn
geführt.

AusmehrerenUntersuchungenzumThemaRadwegsicherheit([1], [2], [3], sieheoben)ist bekannt,daßRadwegeund
derenBenutzungan Knotenpunkten(wie z.B. Kreuzungen)dasUnfallrisiko für die Radfahrer, aberauchfür andere
Verkehrsteilnehmerdeutlicherhöhen(um das1,5-fachebis 6-fache).Entgegen früherenVermutungenist auchdie
Unfallschwereauf Radwegennicht geringeralsauf StraßenohneRadverkehrsanlagen([4],[3]). Erschwerendkommt
nochdiestarkeVerschwenkungaufbeidenSeitenhinzu,diealsbesonderesSicherheitsrisikobekanntist undvonderen
Anlageauchin derERA 95([6]) ausdiesemGrundabgeratenbzw. derenRückbauausSicherheitsgründenempfohlen
wird.
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WeiterhinstellendieRadwegeendenunddieFührungdesRadverkehrszurückaufdieFahrbahndorteinhohesSicher-
heitsrisikodar, dadort zumeinenderRadverkehrohnejeglichenSicherheitsabstandzumGehweg (gefordertwerden
nachRechtsprechung5 ein Abstandvon mindestens75 cm) auf einemlediglich 60 cm breitenStreifengeführtwird,
zum anderender Kfz-Verkehrdort ebenfallsdurch die Fahrbahnmarkierungohnejeglichen Sicherheitsabstandam
Radverkehrvorbeigeführtwird.

Somitverbietendie VwV zu § 2 StVO undder§ 45 StVO eineAnordnungderRadwegebenutzungspflichtandieser
Stelle,daausVerkehrssicherheitsgründeneineAnordnungderRadwegbenutzungspflichtnicht nur nicht erforderlich
undzumutbarist, sondernsogardieVerkehrssicherheitunterderBenutzungdieserRadwegeanstattderFahrbahnlei-
det.Auch an diesenStellenwird mir als Radfahrerbei der BenutzungdesRadwegesregelmäßigder Vorrangdurch
abbiegendeKfz genommen;die Führungauf der Fahrbahnan denAbfahrtenist nicht sicherbenutzbar. Auf Stra-
ßenohnebenutzungspflichtigeRadverkehrsanlagen,auf denenich die Fahrbahnbenutze,habeich solcheProbleme
praktischnicht,auchandereKonfliktesinderheblichseltener.

SelbstwennVerkehrssicherheitsgründefür eineAnordnungderRadwegbenutzungspflichtsprechenwürden,sowäre
siedennochandieserStellenicht zulässig,dadieVwV zu § 2 StVO Absatz4 Satz2 unter2. (b) iii. fordert,daß„die
Linienführungim StreckenverlaufunddieRadwegeführunganKreuzungenundEinmündungen[. . . ] im Verlaufstetig
undinsbesondereanKreuzungen[. . . ] sichergestaltetsind.“DieseRegelungwurdeeingeführt,dasicherwiesenhatte,
daßdieStellen,andenenderRadverkehrvonderFahrbahnaufdieRadverkehrsanlagebzw. vonderRadverkehrsanlage
auf die Fahrbahngeführtwird, Unfallschwerpunktedarstellen([5]). Eine Radverkehrsanlange,die lediglich für die
DauereinerKreuzungauf einerStreckevon unter100m existiert, bietetkeinenstetigenVerlaufundsomitdarf dort
auchkeineBenutzungspflichtangeordnetwerden.Hinzu kommendie lediglich ca.60 cm Breite für die Führungam
EndedesRadwegeszurückauf die Fahrbahn,die deutlich unter dengeforderten1.50 m der VwV liegen.Da ein
RadfahrerzumFahrenbereitseinenVerkehrsraum(d.h.ohnejeglicheSicherheitsabständegerechnet)von mindestens
1.00m benötigt(siehe[6]), ist auf diesenFührungeneinsicheresFahrengarnichtmöglich.

(c) BajuwarenstraßezwischenEinmündungSchwabenstraßeundEinmündungBenzstraße

Der Radweg dort ist alseinseitigerZweirichtungsradweg ausgeführt,dersich,von derEinmündungSchwabenstraße
RichtungBenzstraßegesehen,aufderlinkenSeitederBajuwarenstraßebefindet.

linksseitigeBenutzungsplicht vonder SchwabenstraßeRichtungBenzstraßegesehen

In der VwV zur StVO zur FreigabelinksseitigerRadwege – im vorliegendenFall wird durchdie Freigabeauchzu-
gleicheinelinksseitigeBenutzungspflichtangeordnet– ausgeführt(zu§ 2,Abs.4,Satz2): „II. Freigabelinker Radwe-
gefür dieGegenrichtung.1. Die Benutzungvon in Fahrtrichtunglinks angelegtenRadwegenin Gegenrichtungist mit
besonderenGefahrenverbundenunddeshalbausGründender Verkehrssicherheitgrundsätzlichnicht erlaubt.Links
angelegte Radwege könnenallerdings,wenneinesorgfältige PrüfungnichtsEntgegenstehendesergebenhat, durch
die Straßenverkehrsbehördenim Einzelfall mit Zeichenzur Benutzungdurchdie Radfahrerauchin Gegenrichtung
freigegebenwerden.Davonsoll außerortsin derRegelundinnerortsnur in besonderenAusnahmefällenGebrauchge-
machtwerden.“DiesestrikteBeschränkungderlinksseitigenFreigabevon RadwegenentsprichtdenErgebnissender
Unfallforschung,dalinksseitigfahrendeRadfahrereinemdurchschnittlich12-fachenUnfallrisiko ausgesetztsind(im
Vergleichzur BenutzungderFahrbahnauf derrechtenFahrbahnseitein die gleicheRichtung,[7]). Zugleichist auch
durchdaszweimaligeindirekteLinksabbiegenbei linksseitigerBenutzung(alsovon der SchwabenstraßeRichtung
Benzstraße)dasUnfallrisiko für Radfahrerumdas3-facheim VergleichzumdirektenAbbiegenohneBenutzungdes
Radwegeserhöht([7]).

rechtsseitigeBenutzungsplicht vonderBenzstraßeRichtungSchwabenstraßegesehen

FürdasBefahrendesrechtsseitigenRadwegesgilt, daßausmehrerenUntersuchungenzumThemaRadwegsicherheit
([1], [3], [7], [8]) bekanntist, daßRadwege und derenBenutzungsowohl an Knotenpunktals auchauf Strecken-
abschnittendasUnfallrisiko für die Radfahrer, aberauchfür andereVerkehrsteilnehmerdeutlicherhöhen(um das
1,5-fachebis 4-fache).EntgegenfrüherenVermutungenist auchdie Unfallschwereauf Radwegennicht geringerals
aufStraßenohneRadverkehrsanlagen([4],[3]).

weitere Ausführungenzur Benutzungspflicht in beidenRichtungen

Im Bereichder EinmündungSchwabenstraßeundan der Zufahrt zumParkplatzdesTelekomgebäudesergebensich
besondereProbleme,da aufgrundder hohenVerkehrsdichteder Druck auf linksabbiegendeKfz besondershochist.
Hier schautmeinerErfahrungnachkaumein Kfz-LenkernachRadfahrernauf demRadweg (schongarnicht, wenn
siefür ihn auseinerunerwartetenRichtung,nämlichaufderlinkenSeitekommen),ich mußdort sowohl ausRichtung
Schwabenstraße(linksseitigerRaweg) alsauchausRichtungBenzstraße(rechtsseitigerRadweg) kommendregelmä-
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ßig Vollbremsungenausführen,um eineKollision mit (in der Regeln mit hoherGeschwindigkeitund ohneauf den
Radweg achtenden)unvermitteltabbiegendenoderin denParkplatzbeimTelekom-GebäudeeinfahrendenKfz zuver-
hindern.Auf StraßenohnebenutzungspflichtigeRadverkehrsanlagen,wo ich die Fahrbahnbenutze,sindmir solche
Problemepraktischunbekannt,auchandereKonfliktsituationenerlebeich dortdeutlichseltener.

Somitverbietendie VwV zu § 2 StVO undder§ 45 StVO eineAnordnungderRadwegebenutzungspflichtsowohl in
rechtsseitigeralsauchin linksseitigerRichtungandieserStelle,daausVerkehrssicherheitsgründeneineAnordnung
derRadwegbenutzungspflichtnichtnurnichterforderlichundzumutbarist,sondernsogardieVerkehrssicherheitunter
derBenutzungdieserRadwegeanstattderFahrbahnleidet.

GegeneinerechtsseiteBenutzungspflichtsprichtaußerdem§ 39 StVO, da erfahrungsgemäßrechtsseitigeRadwege
auchdannnochvonüber90% allerRadfahrerbenutztwerden,wennsiewederbenutzungspflichtignochausreichend
dimensioniertsind (vergleichedasVerhaltenvon Radfahrernin der Albertus-Magnus-Straße).Die Anordnungder
Benutzungspflichtist somit in diesemFalle unnötigunddamitauchnach§ 39 unzulässig.

SelbstwenndieAnordnungderBenutzungspflichtausVerkehrssicherheitsgründenerforderlichwäre,sodürftesiean
dieserStelledennochnicht erfolgen,daderRadweg nichtdenAnforderungenderVwV zu § 2 StVO entspricht:

Zwar wurde der Radweg mit der in der VwV zu § 2 StVO Absatz4 Satz3 genannten,mindestenserforderlichen
lichten Breite von 2 m angelegt, dieseBreite entsprichtjedochnicht denan dieserStelleauftretendenVerkehrsbe-
dürfnissen.SokönnenRadfahrer, die dort denRadweg in linksseitigerRichtung(d.h.ausRichtungUniversitätkom-
mend),aufgrunddesGefällesleichtGeschwindigkeitenoberhalbvon50km/herreichen(undkonntensoübrigensvor
Anordnungder Radwegbenutzungspflichtauf der Fahrbahnproblemlosim fließendenVerkehrmitschwimmen)und
benötigensomit deutlichmehrPlatzalsdie für dasMindestmaßin der VwV zugrundegelegtenVerkehrsräume(die
aufeineGeschwindigkeitvon ca.12 km/h ausgelegt sind)erlauben.Auch fehlt eineausreichendgroßeAufstellfläche
für die Radfahrer, die vom Radweg an der Bajuwarenstraßein die Benzstraßeabbiegenmöchtenund dazuan der
Lichtzeichenanlagewarten.Stehtdort mehrals ein Radfahrerin Längsrichtung,so ist der Radweg für Benutzerin
rechtsseitigerRichtungverstellt.

ProblematischsindauchdievorgesehenenKurvenradienfür ausderBenzstraßeaufdenRadweg auffahrendeRadfah-
rer. Ein Auffahrenim spitzenWinkel aufdenBordsteindortempfiehltsichfür Radfahrernicht,daderBordsteinnicht
vollständigabgesenktist unddie Gosseauchregelmäßig(je nachJahreszeit)durchfaulesLaub,Abfall, Feuchtigkeit
undRollsplitt soglitschigist, daßein Auffahrenim spitzenWinkel ein erheblichesUnfallrisiko darstellenwürde.Als
Radfahrerbleibt mir somitnur dasAuffahrenmöglichstrechtwinkligzumBordstein,für dasjedochbei derPlanung
desRadwegesoffensichtlichein Kurvenradiusvon 0 m zugrundegelegt wurde(zumVergleich:Die ERA 95 [6] emp-
fiehlt 10 m (!) als minimalenKurvenradius).Somit ist manals Radfahrergezwungen,nachdemAbbiegenausder
Benzstraßeauf der FahrbahneinenBogennachLinks zu fahren,um denunzureichendabgesenktenBordsteinzum
Radweg rechtwinkligüberquerenzu können,um danachwiederumnur durchÜberfahreneinesTeilesdesGehweges
in einemLinksbogenwiederauf denRadweg zukommen.

Beim Abbiegenin die Schwabenstraßemußmanals RadfahrerebenfallsersteinenBogennachLinks von derRad-
wegeführungweg auf die Fahrbahnausführen,um danachin die Schwabenstraßeeinfahrenzu können,da der of-
fensichtlichvorgeseheneAbbiegeradiusvon 0 m nicht fahrbarist (die ERA 95 [6] empfiehlt10 m (!) alsminimalen
Kurvenradius,sieheauchoben).

Weiterhin muß ich als ausder SchwabenstraßekommenderRadfahreran der EinmündungSchwabenstraßebeim
LinksabbiegendenWeg derin meineRichtungebenfallslinksabbiegendenKfz kreuzen,stattwie nachStVO sonstüb-
lich rechtsnebenihnenzu bleiben,wasregelmäßigzu Konfliktsituationenführt. Ab derMittelinsel in derSchwaben-
straßebefindeich michdannaufderRadwegeführungderBajuwarenstraße,sodaßunklarist, welcheVorrangregelung
hiergilt: Einerseitshätteich alsAbbiegerdenFahrzeugenaufderBajuwarenstraßeVorfahrtzugewähren,andererseits
habeich anderMittelinsel ja bereitsmeinenAbbiegevorgangabgeschlossenundbefindemichaufderBajuwarenstra-
ße,sodaßich nachdieserAnsicht Vorrangvor denAbbiegernder Bajuwarenstraßebesitze.Im Ergebniskommtes
auchdadurchregelmäßigzu Konfliktsituationenzwischenmir alsRadfahrerundabbiegendenKfz. Auf Straßenohne
benutzungspflichtigeRadverkehrsanlagen,wo ich dieFahrbahnbenutze,erlebeich solcheSituationenpraktischnicht
undauchandereKonfliktesinderheblichseltener.

Wie weiter obenschonerwähntfehlt esauf diesemRadweg auchan einerausreichendenSichtbeziehungzwischen
demKfz-Verkehrunddemin beidenRichtungenfahrendenRadverkehr, die von derVwV als „unabdingbar“für die
in derVwV für eineFreigabezwingendgeforderte„besondereSicherung“bezeichnetwird.

Insgesamtwidersprichtdamit die Anordnungder Radwegbenutzungspflichtan dieserStelle in jedemFall auchder
VwV zu § 2 StVO Absatz4 Satz2, 2. (b) i., ii. undiii., dadie BenutzungdesRadwegesnachderBeschaffenheitund
demZustandwederzumutbar, nochdie Linienführungeindeutig,stetigundsicherist. Insbesonderewurdedie Ver-
kehrsflächeoffensichtlichnicht nachdenallgemeinenRegelnderBaukunstundTechnikin einemdenErfordernissen
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desRadverkehrsgenügendemZustandgebautundunterhalten.WeiterhinwidersprichtsieauchderVwV zu§ 2 StVO
Absatz4 Satz3, 2. (a) (b) und(c).

(d)GalgenbergstraßezwischenEinmündungAlbertus-Magnus-StraßeundKreuzungBischof-Konrad-Straße/Haydnstraße

In RichtungUniversitätbefindetsich auf der rechtenSeiteder GalgenbergstraßezwischenEinmündungAlbertus-
Magnus-StraßeundderKreuzungBischof-Konrad-Straße/Haydnstraßeein benutzungspflichtigbeschilderter, rechts-
seitigerRadweg direktnebendemGehweg. Auf derlinkenSeitederStraßebefindetsicheinfür Radfahrerin Richtung
AltstadtbenutzungspflichtigbeschilderterkombinierterRad-undGehweg.

Für dasBefahreneinesrechtsseitigenRadwegesgilt auchhier, daßausmehrerenUntersuchungenzumThemaRad-
wegsicherheit([1], [3], [7], [8]) bekanntist, daßRadwegeundderenBenutzungsowohl anKnotenpunktalsauchauf
StreckenabschnittendasUnfallrisiko für dieRadfahrer, aberauchfür andereVerkehrsteilnehmerdeutlicherhöhen(um
das1,5-fachebis 4-fache).EntgegenfrüherenVermutungenist auchdie Unfallschwereauf Radwegennicht geringer
alsauf StraßenohneRadverkehrsanlagen([4],[3]).

Für dasRadfahrenauf GehwegenergabeineneuereStudieausdenUSA ([9]), daßdasUnfall- undVerletzungsrisiko
für Radfahrerdort sogarnochhöherliegt als auf Radwegen(6-fachbis 9-facherhöhtim Vergleich zu Fahrbahnbe-
nutzung).Es ist anzunehmen,daßdie in DeutschlandüblichenkombiniertenGeh-und Radwege vom Unfall- und
Verletzungsrisikoin derMitte zwischenBordsteinradwegenunddemFahrenaufGehwegenliegen.

Somitverbietendie VwV zu § 2 StVO undder§ 45 StVO eineAnordnungderRadwegebenutzungspflichtandiesen
Stellen,daausVerkehrssicherheitsgründeneineAnordnungderRadwegbenutzungspflichtnichtnurnichterforderlich
und zumutbarist, sondernsogardie Verkehrssicherheitunterder BenutzungdieserRadwege anstattder Fahrbahn
leidet.

GegeneineBenutzungspflichtsprichtaußerdem§ 39 StVO, da erfahrungsgemäßrechtsseitigeRadwege auchdann
nochvon über90 % allerRadfahrerbenutztwerden,wennsiewederbenutzungspflichtignochausreichenddimensio-
niert sind(vergleichedasVerhaltenvonRadfahrernin derAlbertus-Magnus-Straße).Die AnordnungderBenutzungs-
pflicht ist somit in jedemFalle unnötigunddamitauchnach§ 39 unzulässig.

Selbstwennhier eineAnordnungderRadwegbenutungspflichtausVerkehrssicherheitsgründenzulässigwäre,sowür-
desiederVwV zu § 2 StVO widersprechen,dawederderRadweg nochderkombinierteRad-undGehweg dendort
genanntenAnforderungenentsprechen.Der Radweg in RichtungUniversitätist lediglich 2 m breit, wovon alleine
75cmalsSicherheitsabstandzumGehweg abzuziehensind(vergleicheBGH, DAR 1957,211)unddieverbleibenden
1,35m somit für die dort zu erwartendenRadverkehrsmengen(derAnteil derRadfahreramVerkehrzur Universität
beträgtim Sommersemsterannähernd40 %! [10]) deutlichunterdimensioniertsind.So liegt der Grenzwertfür die
KapazitätschmalerRadwege (ohneÜberholmöglichkeit,alsounter3,0 m lichte Weite, zuzüglichseitlicherSicher-
heitsräume)bei150bis180Radfahrern/Spitzenstunde([11], [12]), einWert,derhierumeinMehrfachesüberschritten
werdendürfte.Somitwidersprichtdie AnordnungderBenutzungspflichtdort derVwV zu § 2 StVO Absatz4 Satz2,
2. (b) i. undist damitnichtzulässig.

Der kombinierteRad-undGehweg auf deranderenStraßenseiteRichtungAltstadtbietetlediglich einelichte Breite
von 1,80m, rechnetmandenGrünstreifenbis zur Fahrbahnbeleuchtunghinzu,ergebensich2,30m. Gefordertnach
VwV wärenjedocheineMindestbreitevon 2,50m. Die Ausnahmeregelungin derVwV für ein Abweichenvon den
Mindestmaßenist hierschonalleinedeswegennichtanwendbar, dadieMindestmaßeim gesamtenBereichunterschrit-
tenwerden,nicht nur ankurzenAbschnitten(z.B. kurzeEngstelle).Weiterhinist die OberflächederVerkehrsanlage
dort in einemsehrschlechtenZustand,eshabensich Absenkungenvon mehrerencm Tiefe gebildet,in denensich
bei RegenPfützenbilden.Der komb. Rad-undGehweg wurdedort alsonicht denallgemeinenRegelnderBaukunst
undTechnikin einemdenErfordernissendesRadverkehrsgenügendemZustandgebautundunterhalten.Somit wi-
dersprichtdieAnordnungderBenutzungspflichtdortauchderVwV zu§ 2 StVO Absatz4 Satz2, 2. (b) i. (bb)undii.
undist damitnicht zulässig.

(e)KreuzungFurtmayrstraßeRichtungNordenaufder rechtenSeite

Der Radweg existiert nur im BereichderKreuzung,d.h.er beginnt etwa10 m vor derKreuzung(undist dort benut-
zungspflichtigbeschildert),gehtüberin eineRadwegeführungüberdieKreuzungundwird dortnachwenigenMetern
in eineBusbuchtgeführt.

Aus mehrerenUntersuchungenzum ThemaRadwegsicherheit([1], [2], [3], sieheoben)ist bekannt,daßRadwege
undderenBenutzunganKnotenpunkt(wie z.B. Kreuzungen)dasUnfallrisiko für dieRadfahrer, aberauchfür andere
Verkehrsteilnehmerdeutlicherhöhen(um das1,5-fachebis 6-fache).Entgegen früherenVermutungenist auchdie
Unfallschwereauf Radwegennicht geringeralsauf StraßenohneRadverkehrsanlagen([4],[3]). Besondersgefährdet
sindauf derRadwegführungandieserStellegeradeausfahrendeRadfahrer, dasiefür entgegenkommende,mit hoher
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GeschwindigkeitlinksabbiegendeKfz-Fahrernicht sichtbarsind – sie werdenin vielenAutos von denDachstreben
nebender Windschutzscheibeverdeckt.Ich selbstkonntemich an dieserStelle bei der BenutzungdesRadweges
zweimalnur mit viel Glück vor einerKollision mit einemschnellfahrendenLinksabbieger retten.MeinesWissens
gabesandieserStellein derVergangenheitbereitsmehrereschwereUnfälle aufdieseWeise.

Aus RichtungUniversitätkommendist esaufgrunddesGefällesein leichtesfür einenRadfahrer, Geschwindigkeiten
vonüber40km/hzuerreichen.Um jedochaufdenRadweg gelangenzukönnenist esnotwendig,dieGeschwindigkeit
auf fastSchrittgeschwindigkeitzuverringern,dadieAuffahrt lediglichaufdieseGeschwindigkeitausgelegt ist. In der
Zeit, die dazunötig ist, hat derungebremsteRadfahrerauf der Fahrbahnbereitsdie Kreuzungüberquert.Weiterhin
wird dieAuffahrtmeistdurchdiedavor aufderRechtsabbiegespurwartendenoderfahrendenKfz versperrt.Damit ist
dieRadwegbenutzungspflichtandieserStelledenRadfahrernnichtzumutbar.

Somitverbietendie VwV zu § 2 StVO undder§ 45 StVO eineAnordnungderRadwegebenutzungspflichtandieser
Stelle,daausVerkehrssicherheitsgründeneineAnordnungderRadwegbenutzungspflichtnicht nur nicht erforderlich
ist, sondernsogardieVerkehrssicherheitunterderBenutzungdieserRadwegeanstattderFahrbahnleidet.

SelbstwennVerkehrssicherheitsgründefür eineAnordnungderRadwegbenutzungspflichtsprechenwürden,sowäre
siedennochandieserStellenicht zulässig,dadieVwV zu § 2 StVO Absatz4 Satz2 unter2. (b) iii. fordert,daß„die
Linienführungim StreckenverlaufunddieRadwegeführunganKreuzungenundEinmündungen[. . . ] im Verlaufstetig
undinsbesondereanKreuzungen[. . . ] sichergestaltetsind.“ DieseRegelungwurdeeingeführt,dasicherwiesenhat,
daßdieStellen,andenenderRadverkehrvonderFahrbahnaufdieRadverkehrsanlagebzw. vonderRadverkehrsanlage
auf die Fahrbahngeführtwird, Unfallschwerpunktedarstellen([5]). Eine Radverkehrsanlange,die lediglich für die
DauereinerKreuzungauf einerStreckevon deutlichunter100m existiert, bietetkeinenstetigenVerlauf undsomit
darfdortauchkeineBenutzungspflichtangeordnetwerden.

AbschließendeAnmerkungen

Insgesamterfüllen die von mir genanntenRadweg daherin mehrfacherHinsicht nicht die Kriterien, die nachder
neuenVwV-StVO aneinenbenutzungspflichtigenRadweg gestelltwerden.Gegendie NichteinhaltungderKriterien
der VwV-StVO kann auchnicht vorgebrachtwerden,daßdie Anordnungder BenutzungspflichtausGründender
Verkehrssicherheiterforderlichsei.DennessindgeradeauchGründederVerkehrssicherheit,die denNormgeberzu
einerÄnderungvon StVO undVwV-StVO veranlaßthaben.Verkehrssicherheitkannnicht nur auf denAutoverkehr
bezogenwerden,sonderngilt ebenauchfür denRadverkehr. Deshalberforderndie Bestimmungender VwV-StVO
ausdrücklich,wie obeneinleitendzitiert, daß

1. dieAnordnungderRadwegebenutzungspflichtausGründenderVerkehrssicherheiterforderlichist und

2. dieKriterienaneinenbenutzungspflichtigenRadweg erfüllt sind.

DiesezweifacheErfordernisverdeutlichtdie von mir angesprocheneErkenntnis,daßauchin denKriterien an einen
benutzungspflichtigenRadweg Gesichtspunkteder Verkehrssicherheitzum Ausdruckkommen.Weiterhinmachtsie
deutlich,daßvon derzuständigenBehördein jedemEinzelfalleinedetailierteBegründunggefordertwird, warumdie
AnordnungderRadwegebenutzungspflichtausGründenderVerkehrssicherheiterforderlichundzumutbarist, da,wie
bereitsmehrfachgeschrieben,dieErkenntnissederVerkehrsforschungbelegen,daßbeiderFührungdesRadverkehrs
aufRadverkehrsanlagenin allerRegelmit einemdeutlichenDefizit beiderVerkehrssicherheitgerechnetwerdenmuß.

Die VwV-StVO erlaubtes – geradeausGründender Verkehrssicherheit– nicht mehr, daßRadfahrerzur Benut-
zungsolcherRadwege verpflichtetwerden,die die in der VwV-StVO genanntenKriterien nicht erfüllen.Ebendies
war die Intentionder StVO-Novelle, wie in der Begründungzur StVO-Änderungdeutlichwird. Dennesheißtdort,
daßobwohlGründederVerkehrssicherheitfür eineRadwegebenutzungspflichtsprechenkönnen,die Benutzungdem
Radfahrerdennochnichtzumutbarist, wennsichderRadweg in einembaulichunzureichendenZustandbefindetoder
nachAusmaßundAusstattungnichtdenErfordernissendesmodernenRadverkehrsentspricht.Die Benutzungsolcher
Radwege seifür Radfahrerim allgemeinennicht zumutbar. Esseiallerdingsvertretbar, die Benutzungdort nochan-
zubieten(alsanderer, nichtbenutzungspflichtigerRadweg, bzw. alsebenfallsnichtbenutzungspflichtigerGehweg mit
Beschilderung„Radfahrerfrei“ im Falle deskombiniertenRad-undGehweges),wo diesfür einenTeil derRadfahrer
vorteilhaft ist. Damitwird klar, daßeineAnordnungderBenutzungspflichtauchdannwedererforderlichnochzuläs-
sig ist, wenndieBenutuzungdesRadwegesfür einenTeil derRadfahrervon Vorteil oderzweckmäßig(z.B.um beim
RechtsabbiegenaufdenRadweg derquerendenStraßezu gelangen)ist.

Zuletzt kannsich die Anordnungder Radwegebenutzungspflichtin dengenanntenFällenauchnicht auf die in der
VwV-StVO zu § 2 Abs. 4 Satz3 enthalteneAusnahmeregelung für solcheRadwege stützen,die die (baulichen)
Voraussetzungennochnicht erfüllen. Denndie Kennzeichnungder Radwegebenutzungspflichtkannhier, wennsie
unerläßlichist, nur „ausnahmsweiseundbefristet“ vorgenommenwerden,wenndie Belangeder Verkehrssicherheit
gewahrt bleiben.DieseAusnahmeregelungliegt bei den genanntenRadwegen nicht vor. Eine Ausnahmeist nicht
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ersichtlichundesmüßtejedenfallsvon Ihnennachgewiesenwerden,daßessich bei der Anordnungtatsächlichum
eineAusnahmehandelt.

Zum zweitenist mir nicht bekannt,daßdie Anordnungenin dengenanntenFällenentsprechendderAusnahmerege-
lung befristetwordenwäre.Die Bestimmungder VwV-StVO, nachder bei der Straßenbaubehördegleichzeitigmit
der befristetenAnordnungNachbesserungenanzuregensind, machtdabeideutlich,daßessich bei der Ausnahme-
regelungnur um eineÜbergangslösunghandelnkann,bei der im Hinblick auf konkretgeplanteVeränderungenfür
einekurzeund bereitsim vorausklar bestimmteZeit die Radwegebenutzungspflichttrotz fehlenderEinhaltungder
Kriterien möglich ist. Sollte für die genanntenFälle entgegenmeinenInformationeneinesolcheBefristungerfolgt
sein,sobitte ich um Mitteilung, für welchenZeitraumdieBefristungerfolgt ist undwelcheNachbesserungenbei der
Straßenbaubehördekonkretangeregt wordensind.

Zusätzlichzu demErfordernisderAusnahmeundBefristungmüßteaberjedenfallsvon IhnenderNachweiserbracht
werden,daßselbstunterBerücksichtigungder Belangeder Verkehrssicherheitin dengenanntenFällen die Kenn-
zeichnungderRadwegebenutzungspflichtunerläßlichist. Auchdasist für mich,wie bereitsumfassenderläutert,nicht
ersichtlich.

Aus den obengenanntenGründenhalte ich es nicht für vertretbar, die genanntenRadverkehrsanlagenin den ge-
nanntenAbschnittenbenutzungspflichtigauszuschildern.Gegen die derzeitbestehendeAusschilderungund damit
dieAnordnungderRadwegebenutzungspflichtlegeich Widerspruchein.Nur durcheineAufhebungderRadwegebe-
nutzungspflichtan dengenanntenStellenkannerreichtwerden,daßich die erheblichenGefährdungeneinerbisher
vorgeschriebenenNutzungdesRadwegsumgehenundstattdessenlegal undohnedie Gefahr, eineVerwarnungoder
einBußgeldauferlegt zu bekommen,dieFahrbahnbenutzenkann.

Die eingangserwähnte24. Verordnungzur ÄnderungstraßenverkehrsrechtlicherVorschriftenfand bereitsim Juli
1997die ZustimmungdesBundesratesundwurdeim August1997allgemeinbekanntgemacht.Für die ausführen-
denBehördenbestanddaherbis zumInkrafttretender hier relevantenVorschriftenam 1. Oktober1998ausreichend
Möglichkeit, eventuellnotwendigebaulicheoderstraßenverkehrsrechtlicheMaßnahmenzu prüfenundumzusetzen.
Trotzdemmußich in denvonmir beschriebenenFällendavonausgehen,daßdieshiernichtgeschehenist, daoffenbar
auchnochfasteinJahrnachInkrafttretenderVorschriftenRegelungenbestandhabensollen,dieim krassenGegensatz
zurRechtslagestehen.

Ich legedaherdiesenWiderspruchnichtnurfristwahrendein,sondernauchin derErwartung,daßesdenausführenden
Behördenproblemlosmöglichseinmuß,diesenzeitnahzu bearbeiten,danunmehrüberzwei JahreseitderBekannt-
machungder Änderungsverordnungverstrichensind unddie Überprüfungaller Radwege abgeschlossenseinsollte.
SolltensichdennochVerzögerungenergeben,sobitte ich Sie,mir diesebensomitzuteilen,wie ggf. dieWeiterleitung
aneineandereBehörde.

Weiterhinbitte ich Sie,mir denEingangdiesesSchreibenszu bestätigen.
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Mit freundlichenGrüßen,
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